
Interpellation betreffend die No Billag-lnitiative und die
Konsequenzen für die Stadt Thun l 25/2017

Fraktion Grüne vom 16. November 2017

Sachverhalt
Im kommenden März kommt die eidgenössischeVolksinitiativeJa zu r Abschaffung der Radio-
und Fernsehgebühren (Abschaffung der Billag-Gebühren," No Billag-lnitiative") zurAbstim-
mung. Die Initiative will, dass der Bund oder durch ihn beauftragte Dritte keine Radio-und
Fernsehempfangsgebühren mehrerheben dürfen. Stattdessen soll der Bund Radio-und Fern-
sehkonzessionen versteigern. Insbesondere wird Abs. 2 von Art. 93 BV gestrichen, welcher

bisher lautet: „Radio und Fernsehen tragen zur Bildung und kulturellen Entfaltung, zurfreien
Meinungsbildung und zur Unterhaltung bei. Sie berücksichtigen die Besonderheiten des Lan-
des und die Bedürfnisse der Kantone. Sie stellen die Ereignisse sachgerecht dar und bringen
die Vielfalt derAnsichten angemessen zum Ausdruck."

Die Auswirkungen bei einer Anna h me von No Billagsind klar: Sowohl die SRG-Radio-und Fern-
sehsender wie auch schweizweit 34 konzessionierte private Lokalradio- und Regionalfernseh-
Veranstalter erhalten keine Gebühren mehr. Sind diese Sender nicht in der Lage, innert kür-
zester Zeit alternative Finanzierungsmöglichkeiten zu finden, ist eine Schliessung nicht a us-
geschlossen. Mit einer möglichen Schliessungvon öffentlichen und privaten Radio-und Fern-
sehsendern stehen gemäss Berechnungen des BAK Basel in der ganzen Schweiz rund 13'500
Arbeitsplätze auf dem Spiel.

Die Rad ioberichterstattung über unsere Stadt Th un erfolgt nebst dem SRF Regionaljournal
Bern FreiburgWallis hauptsächlich über Radio BernerOberland. Das Radio BEO berichtet
meist ausführlich über die Geschehnisse ausThun und verfolgt häuf ig auch die Debatten im
ThunerStadtratssaal.Am Fernsehen berichtet das RegionalfernsehenTelebärn am ehesten
über die StadtThun. Beide privaten Sendestationen, die unsere Stadt bedienen, beziehen
auch Gebührengelder.

Fragen an den Gemeinderat

1. Wie schätzt der Gemeinderat die Auswirkungen einer ai Ifälligen Anna h me der No Bil-
lag-lnitiative für die lokale Berichterstattung ein?

2. SiehtderGemeinderat die vielfältige Meinungsbildungzu lokalen Angelegenheiten bei
einerallfälligen Annahme der Initiative in Gefahr?

3. Könnte der Gemeinderat in Anbetracht der Antworten auf die vorhergegangen Fragen
sich vorstellen, zu einer für unsere Stadt wichtigen politischen Fragestellung e[ne.Pd-;
sition zu beziehen und öffentlich zu vertreten? ,^, \. ^\
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